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Projektauswahlkriterien und Fördersätze LAG Rhein-Eifel (Stand 16.03.2020) 
 

 
LEADER  

 
 
Fördersätze: 
 

 Basis- 

förderung 

Premium-

förderung 

max. Förde-

rung 

Voraussetzung 

Qualifizierungs-  

und Informationsmaßnahmen 

65 % 75 % 100 % überwiegend öffentliches Interesse  

Teilnehmerbeiträge in Höhe von 30 % der 

Gesamtkosten 

private  

Zuwendungsempfänger 

35 % 45 % 50 % Innovation 

gemeinnützige Zuwendungs-

empfänger 

50 % 75 % 90 % Beschluss der LAG 

Zustimmung der ELER-

Verwaltungsbehörde 

öffentliche Zuwendungsemp-

fänger 

65 % 75 % 90 % Beschluss der LAG 

Zustimmung der ELER-

Verwaltungsbehörde 

LAG 65 % 75 % 100 % Zustimmung der ELER-Verwaltungsbehörde 

 

Zuschuss: max. 250.000 €, beihilferelevante Vorhaben max. 200.000 € 

Regionsspezifische Projektauswahlkriterien entsprechend der LILE unter www.leader-rhein-eifel.de 

abzurufen. 

Antragstellung mittels Projektsteckbrief (Formular auf Webseite zum Download). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leader-rhein-eifel.de/
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GAK 10 (Regionalbudget) 
 
Fördersätze: 
 

 Basis- 

förderung 

Premium-

förderung 

max. Förde-

rung 

Voraussetzung 

private  

Zuwendungsempfänger 

35 % 45 % 50 % Innovation 

gemeinnützige Zuwendungs-

empfänger 

50 % 75 % 90 % Beschluss der LAG 

Zustimmung der ELER-

Verwaltungsbehörde 

öffentliche Zuwendungsemp-

fänger 

65 % 75 % 90 % Beschluss der LAG 

Zustimmung der ELER-

Verwaltungsbehörde 

 

Nettogesamtkosten max. 20.000,00 € 

Regionsspezifische Projektauswahlkriterien unter www.leader-rhein-eifel.de abzurufen. 

Antragstellung direkt mittels Förderantrag (Formular auf Webseite zum Download). 

 
  

http://www.leader-rhein-eifel.de/
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Projektauswahlkriterien LEADER und Regionalbudget 

Vorab-Prüfung LEADER: 

Welches Ziel1 der ELER-Verordnung unterstützt das Vorhaben? 

  Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft 

  Gewährleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und Klima-

schutz 

  Erreichung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung der ländlichen Wirtschaft und der 

ländlichen Gemeinschaften, einschließlich der Schaffung und des Erhalts von Arbeitsplät-

zen 

 

Welche Querschnitts-Ziele der ELER-Verordnung unterstützt das Vorhaben? Punk-

te2 

  Ist ein Beitrag zur Erreichung des Querschnittziels Innovation gegeben? 

          innovativ über die Region hinaus (3 Punkte) 

regionaler Modellcharakter (2 Punkte) 

Modifikation vorhandener Ansätze (1 Punkt) 

kein Beitrag bzw. ohne Relevanz (0 Punkte) 

 

  Ist ein Beitrag zur Erreichung des Querschnittziels Umweltschutz gegeben? (1 

Punkt) 

 

  Ist ein Beitrag zur Erreichung des Querschnittziels Eindämmung des Klimawan-

dels gegeben? (1 Punkt) 

 

Welche(s) Kernziel(e)3 des EPLR EULLE unterstützt das Vorhaben? 

  Erhöhung der Wertschöpfung in ländlichen Räumen 

  Sicherung des ökologischen Potenzials 

  Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen 

  Auf- und Ausbau von Wertschöpfungsketten 

  Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements  

  Lokale Initiativen und Kooperationen 

 

 

 

                                                      
1  Mindestens ein Ziel muss mit dem Vorhaben verfolgt werden. 
2 Hier können Zusatzpunkte vergeben werden, wenn die LAG dies vorab so vorsieht. 

3  Mindestens ein Ziel muss mit dem Vorhaben verfolgt werden. 
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Regionsbezogene Auswahlkriterien LEADER und Regionalbudget 

 

1. Mindestanforderungen der LAG an das Vorhaben 
(Alle Punkte müssen positiv bewertet werden.) Die Nichterfüllung von Punkt 1 und 2 erlaubt die Nach-

bearbeitung des Projekts und wiederholte Vorlage. Die Nichterfüllung von Punkt 3 und 4 führen zum 

Ausschluss des Vorhabens. 

A. Allgemeine Anforderungen  

Die allgemeinen Anforderungen müssen in allen Bereichen erfüllt sein. Die Nichterfüllung von Punkt 1 bis 2 erlauben die Nachbearbei-
tung des Projekts und wiederholte Vorlage. Die Nichterfüllung von Punkt 3 und 4 führen zum Ausschluss des Vorhabens.  

 Kriterien Erfüllt 

1. Formalitäten I Das Projekt wird im LEADER-Aktionsgebiet realisiert. Die formalen Voraussetzungen 
sind gegeben. Eine Projektbeschreibung einschließlich Kostenrahmen liegt vor. Die 
Finanzierung ist plausibel dargestellt. Mit der Realisierung des Vorhabens kann begon-
nen werden. 

Ja / Nein 

2. Formalitäten II Das Projekt ist frei von Diskriminierung und unterstützt die Gleichstellung der  
Geschlechter. 

Ja / Nein 

3. Zielerreichung I Das Projekt kann mindestens einem Handlungsfeld (HF) und dem damit verbundenen 
Entwicklungsziel (EZ) eindeutig zugeordnet werden. 

 HF 1: Wohnen und Leben 

 HF 2: Tourismus und Wirtschaft 

 HF 3: Natur und Landschaft  

Ja / Nein 

4. Zielerreichung II Das Projekt kann mindestens einem Handlungsziel oder einem Teilziel in einem Hand-
lungsfeld eindeutig zugeordnet werden.   
Handlungsziel(e) aufführen. 

 

 Handlungsziel: _____________________________________________ 

 

 Handlungsziel: _____________________________________________ 

 

 Handlungsziel: _____________________________________________ 

Ja / Nein 

Zusammenfassung 

  Das Projekt erfüllt vollständig die allgemeinen Anforderungen! 

  Das Projekt erfüllt nicht die Anforderungen Punkt 1 bis 2 und kann mit Nachbesserung wieder vorgelegt werden! 

  Das Projekt erfüllt nicht die Anforderungen Punkt 3 bis 4 und wird in seiner derzeitigen Vorlage ausgeschlossen! 
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2. Ergänzende Auswahlkriterien der LAG 

B. Basiskriterien  

Die Basiskriterien umfassen allgemeine Ziele der regionalen Entwicklung. Es müssen mindestens 8 Punkte erreicht werden. Die Nichter-
füllung der Mindestpunktzahl führt zum Ausschluss des Projekts. 

Bewertung 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte Punktzahl 

1. Innovationsgehalt   Innovativ über 
die Region hinaus 

 Regionaler 
Modellcharakter 

  Modifikation 
vorhandener An-
sätze  

  kein Beitrag 
bzw. ohne Rele-
vanz 

 

2. Räumliche Wirkung  
des Projektes 

  regional   teilräumlich 
begrenzt 

  örtlich 
begrenzt 

  sehr geringe 
räumlich Wirkung 

 

3. Nutzen für Akteure   weite Teile  
der Bevölkerung 

  bestimmte 
Alters-/ Zielgrup-
pen 

  eine kleinere 
Gruppe 

  einzelne Per-
sonen   

 

4. Vernetzung   Vernetzung 
mehrerer Gruppen 
/ Projekte 

  Vernetzung 
mit mind. 1 neuen 
Partner / Projekt 

  Vernetzung 
zw. bekannten 
Gruppen/ Projekte 

  keine Vernet-
zung 

 

5. Beitrag zum Schutz 
und Verbesserung der 
Umwelt (Klimawandel, 
Biodiversität, Ressour-
censchutz) 

 Alle drei Berei-
che sind berück-
sichtigt 

 Zwei Bereiche 
sind berücksichtigt 

  Nur ein Be-
reich ist berück-
sichtigt 

  Beitrag nicht 
erkennbar 

 

6. Beitrag zum Umgang 
mit den Herausforderun-
gen des demografischen 
Wandels: Mobilität, 
Wohnen, Bildung, Ge-
sundheit, Pflege, Nahver-
sorgung, Digitalisierung 

 Drei oder 
mehr Bereiche sind 
berücksichtigt 

 Zwei Bereiche 
sind berücksichtigt 

 Ein Bereich ist 
berücksichtig 

 Kein Bereich 
ist berücksichtigt 

 

7. Nachhaltigkeit  
sozial / ökologisch / öko-
nomisch 

 Alle drei Berei-
che sind berück-
sichtigt 

 Zwei Bereiche 
sind berücksichtigt 

  Nur ein Be-
reich ist berück-
sichtigt 

  Beitrag nicht 
erkennbar 

 

8. Wertschöpfung / Ar-
beitsplätze/ Gemeinwohl 

 mehrere 
Arbeitsplätze / 
deutliche Wert-
schöpfung / bedeu-
tendes Gemein-
wohlprojekt 

 mind. 1 Ar-
beitsplatz / ge-
meinwohlorientiert 

 gibt Impulse 
zur Wertschöpfung  

 keine Auswir-
kungen 

 

9. Beitrag zur Verbesse-
rung der Barrierefreiheit 
(Gehbehinderung, Hör-
behinderung, Sehbehin-
derung, kognitive Beein-
trächtigung) 

 Drei oder 
mehr Bereiche sind 
berücksichtigt 

 Zwei Bereiche 
sind berücksichtigt 

  Nur ein Be-
reich ist berück-
sichtigt 

  Beitrag nicht 
erkennbar 

 

10. Beitrag zur Förderung 
der regionalen Baukultur 
und Dorfentwicklung 

 Beitrag ist 
deutlich erkennbar 

 Beitrag ist 
erkennbar 

 Indirekter 
Beitrag ist erkenn-
bar 

  Beitrag nicht 
erkennbar 
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C. Spezifische Kriterien  

Die Qualitätskriterien umfassen den Beitrag des Projekts zur Umsetzung der Regionalen Entwicklungsstrategie und beurteilen, wie hoch 
der Beitrag des Projekts zur Zielerreichung der Entwicklungsziele in jedem Handlungsfeld ist. Ebenso wird der Beitrag zu dem Quer-
schnittsziel „Entwicklung einer regionalen Identität“ bewertet. Es müssen mindestens 4 Punkte erreicht werden. Die Nichterfüllung der 
Mindestpunktzahl führt zum Ausschluss. 

Bewertung 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte Punkt
zahl 

HF 1: Wohnen und Leben 

 

  hoch  mittel   niedrig   kein Beitrag 
bzw. nicht relevant 

 

HF 2:  Tourismus und 
Wirtschaft 

  hoch  mittel   niedrig  kein Beitrag 
bzw. nicht relevant 

 

HF 3: Natur und Land-
schaft 

 

  hoch  mittel   niedrig  kein Beitrag 
bzw. nicht relevant 

 

Querschnittsziel: Ent-
wicklung einer regionalen 
Identität 

 sehr hohe identi-
täts-stiftende Wir-
kung 

 hohe identitäts-
stiftende Wirkung 

 identitäts-
stiftende Wirkung 
vorhanden 

 kein Beitrag 
bzw. nicht relevant 

 

Zusammenfassung 

  Das Projekt erfüllt die Mindestpunktzahl Basiskriterien/Qualitätskriterien. 

  Das Projekt erfüllt nicht die Mindestpunktzahl und wird in seiner derzeitigen Vorlage ausgeschlossen!  

  Das Projekt erreicht aus Basis-/ und spezifischen Kriterien eine Gesamtpunktzahl von ____________ 

  Das Projekt ist förderwürdig und wird aufgrund seiner Gesamtpunktzahl wie folgt eingestuft: 

 

  Premiumförderung (ab 24 Punkte) 

  Basisförderung (12 bis 24 Punkte) 

 

Regionalbudget: 

B. Basiskriterien  

Die Basiskriterien umfassen allgemeine Ziele der regionalen Entwicklung. Es müssen mindestens 5 Punkte erreicht werden. Die Nichter-
füllung der Mindestpunktzahl führt zum Ausschluss des Projekts. 

C. Spezifische Kriterien  

Die Qualitätskriterien umfassen den Beitrag des Projekts zur Umsetzung der Regionalen Entwicklungsstrategie und beurteilen, wie hoch 
der Beitrag des Projekts zur Zielerreichung der Entwicklungsziele in jedem Handlungsfeld ist. Ebenso wird der Beitrag zu dem Quer-
schnittsziel „Entwicklung einer regionalen Identität“ bewertet. Es müssen mindestens 2 Punkte erreicht werden. Die Nichterfüllung der 
Mindestpunktzahl führt zum Ausschluss. 

 

  Premiumförderung (ab 19 Punkte) 

  Basisförderung (7 bis 19 Punkte) 

 

 

 


